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§ 187 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Beschränkungen der Vertragsfreiheit sind bei der

Transportversicherung von Gütern, bei der Kreditversicherung und bei der Versicherung gegen Kursverluste nicht

anzuwenden.

2. (2)Das gleiche gilt von einer Schadensversicherung, die in der Weise genommen wird, daß die versicherten

Interessen beim Abschluß des Vertrages nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach ihrer Entstehung dem

Versicherer einzeln aufgegeben werden (laufende Versicherung).
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